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§ 23.

Die theilweise oder gänzliche Ueberlassung einer gepachteten

Gemeindejagd (§§ 13, 14 und 15) in Afterpacht ist untersagt. Hin¬

gegen kann mit Zustimmung der Gemeindevertretung eine gepachtete

Gemeindejagd an einen Dritten, welcher nicht in Gemäßheit der Kß!7
und 18 von der Pachtung ausgeschlossen ist, für die restliche Pacht¬

periode abgetreten werden.

Arrondirungen benachbarter Jagdgebietstheile können über Wunsch

der betreffenden Jagdinhaber während der Jagdpachtperiode nur mit
Zustimmung der betheiligten Gemeindevertretnngen vorgenommen

werden.

Von diesen Aenderungen ist der politischen Bezirksbehörde die

Anzeige zu erstatten.

§24.
Kann die Verpachtung der Gemeindejagd nicht erzielt werden,

so sind durch die politische Bezirksbehörde im Einverständnisse mit der

Gemeindevertretung ein oder mehrere Sachverständige zur Verwaltung
der Jagd insolauge zu bestellen, bis eine neuerliche Verpachtung auf

die restliche Dauer der Pachtperiode gelingt.

Die mit dieser Verwaltung der Jagd verbundenen.Kosten sind

aus der Gemeindecasse zu bestreiten, in welche auch die sich ergebenden

Einnahmen fließen. Mit Schluß jeden Jahres ist die Abrechnung vor¬

zunehmen, und das Ergebnis derselben von der Gemeindevorstehung

innerhalb des Monates Jänner in ortsüblicher Weise kundzumachen.

Auf die Vertheilung eines etwaigen Reingewinnes finden die

Bestimmungen des § 22 Anwendung.

§ 25.

Hat in Gemäßheit der §§ 9—12 die Feststellung der Dauer der

nächstfolgenden Pachtperiode und der für selbe bestehenden Jagdgebiete

stattgefunden, so kann die hienach festgestellte Gemeindejagd, insoweit

nicht ein Vorpachtrecht aus Grund der §§ 13 und 14 eintritt und

ausgeübt wird, demjenigen, welcher die Gemeindejagd für die ablaufende

Pachtperiode in Pacht hat, für die festgestellte nächste Pachtperiode

ohne Versteigerung aus freier Hand von der Gemeindevertretung ver¬

pachtet tverden, wenn derselbe vor Erlassung der im § 15 bezeichneten

Kundmachung darum ansucht und einen Pachtschilling anbietet, welcher

für das Hektar mindestens so hoch ist, als der auf das Hektar ent¬

fallende Pachtschilling der ablaufenden Pachtperiode.
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